
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 
Gültig ab 01.01.2005 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
 
(1) Unsere  Einkaufsbedingungen  gelten 

ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Einkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen  des Lieferanten  erkennen  wir  nicht  
an,  es  sei denn,  wir hätten  ausdrücklich  
schriftlich  ihrer  Geltung  zugestimmt. Unsere  
Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen  abweichenden 
Bedingungen  des  Lieferanten  die Lieferung des 
Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

 
(2) Alle  Vereinbarungen,  die  zwischen  uns  und  

dem Lieferanten zwecks  Ausführung  dieses  
Vertrages getroffen  werden,  sind schriftlich 
niederzulegen. 

 
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle 

künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten. 
 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 
 

Wird  unsere Bestellung  nicht  innerhalb  von 5 
Arbeitstagen ab Bestelldatum  bestätigt,  sind wir  
zum Widerruf berechtigt. Zusätze,  
Einschränkungen  oder sonstige Abweichungen 
von unserer Bestellung bzw. den dazugehörenden 
Unterlagen bedürfen unseres schriftlichen 
Einverständnisses. 

 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 
 
(1) Die in  unserer Bestellung genannten Preise sind 

Festpreise frei Empfangsstelle. Preiserhöhungs-
vorbehalte  bedürfen  unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 

 
(2) Mangels  abweichender  schriftlicher  

Vereinbarung  schließt  der Preis Lieferung  frei 
Haus die Verpackung ein. Die Rückgabe der 
Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. 

 
(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis 

enthalten. 
  
(4) Alle Zahlungen  erfolgen  unter Vorbehalt  unserer  

Rechte  aus  mangelhafter Lieferung. Soweit bei  
Fälligkeit Mängelrügen bereits bekannt sind, sind 
wir berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten. 

 
(5) Eine  Aufrechnung  gegen  unsere  Forderungen  

aus der  Geschäftsverbindung ist nur zulässig, 
wenn der Lieferant mit einer rechtskräftig 
festgestellten oder mit einer von uns ausdrücklich 
anerkannten Forderung aufrechnen kann. Das 
gleiche gilt für die Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten. 

 
 

(6) Wir  sind  berechtigt,  auch  mit  Forderung  
aufzurechnen,  die Schwester-, Tochter- oder  
sonstigen  mit  uns  verbundenen Unternehmen 
zustehen. 

 
§ 4 Vertragsbestandteile – Einschaltung Dritter 
 
(1) Grundlage der einzelnen Verträge sind die 

Angaben in dem von uns erteilten  Auftrag  nebst  
den  dazu gehörenden Unterlagen wie 
Zeichnungen, technische Lieferbedingungen, 
Bauvorschriften, Materialvorschriften, usw. sowie 
die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. 
Leistungs- oder sonstige Angaben über 
technische, physikalische, chemische, 
mechanische oder sonstige Merkmale und DIN-, 
VDE- oder sonstige erwähnte überbetriebliche 
Normen gelten als Eigenschaftszusicherung.  

 
(2) Mit der Serienlieferung darf erst begonnen werden, 

wenn wir die Erstmuster akzeptiert haben. In 
diesem Fall sowie in sonstigen Fällen,  in  denen  
die Auftragserteilung,  Auslieferung,  usw. von der 
Genehmigung eines Musters abhängt, liegt  ein 
Kauf nach Probe vor. 

 
(3) Soweit  die  Einzelheiten  der  bestellten  Teile  

nicht  in unseren Zeichnungen, technischen  
Lieferbedingungen oder sonstigen Vorschriften  
festgehalten  sind, hat der Lieferant uns sämtliche 
beabsichtigten Änderungen (gegebenenfalls  durch  
Bemusterung) mitzuteilen, die nach der 
Auftragserteilung an den betreffenden Teilen  
erfolgen. Die Änderungen bedürfen unserer 
schriftlichen Zustimmung. Betreffen die 
Änderungen die Tauglichkeit des 
Lieferungsgegenstandes für den von uns in 
Aussicht genommenen Verwendungszweck, 
können wir die beabsichtigte Änderung ablehnen 
und entweder Lieferung in der unserem Auftrag 
zugrundeliegenden Art und Weise, Form, usw. 
verlangen oder entschädigungslos von dem 
Auftrag zurücktreten. 

 
(4) Eine Weitergabe der Aufträge an Dritte bzw. die 

Einschaltung von  Subunternehmern  ist  nur  mit 
unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. Auch 
bei Erteilung der Zustimmung gilt der vom  
Lieferanten  eingeschaltete Dritte als dessen 
Erfüllungsgehilfe. 

 
§ 5 Lieferzeit 
 
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist 

bindend. Unter Lieferzeit wird ein Zeitraum von vier 
Wochen ab dem Bestelldatum verstanden, solange 
in der Bestellung nichts anderes ausgewiesen ist. 
Liefertermin ist der Tag der Verschiffung bzw. 
Versendung durch den Verkäufer. 
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(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich 

schriftlich  in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen  
sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann. 

 
(3) Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die 

gesetzlichen  Ansprüche zu. Insbesondere sind wir 
berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist Schadensersatz  wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. 

 
(4) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, 

eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5% des  
Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, 
nicht jedoch mehr als 10%. Wir sind berechtigt, 
eine Vertragsstrafe neben der Erfüllung und 
Schadensersatz geltend zu machen;  wir 
verpflichten uns, den Vorbehalt der Vertragsstrafe 
spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen, 
gerechnet ab Entgegennahme der verspäteten 
Lieferung, gegenüber dem Lieferanten zu erklären. 

 
(5) Die von uns angegebene Lieferzeit läuft ab dem 

Bestelldatum. Falls die Lieferfrist im Einzelfall als 
„voraussichtlich“, „ungefähr“ oder dergleichen 
bezeichnet worden ist, dürfen zwischen dem 
genannten Termin und der tatsächlich erfolgten 
Lieferung höchstens 10 Werktage liegen. 

 
§ 6 Gefahrenübergang – Art und Weise der Lieferung 
 
(1) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, hat die 

Lieferung frei dem von uns angegebenen 
Bestimmungsort auf Gefahr des Lieferanten zu 
erfolgen. Bei Lieferung ab Werk ist der Lieferant 
verpflichtet, die günstigste Versandart zu wählen, 
soweit die Versandart nicht vorgeschrieben wurde. 

 
(2) Zu Mehr- oder Minderlieferungen ist der Lieferant 

nicht berechtigt. 
 
(3) Die zu liefernden Waren sind sachgemäß zu 

verpacken. Werden die von uns vorgegebenen 
Verpackungs- bzw. Versandvorschriften nicht 
beachtet, sind wir berechtigt, die Annahme der 
Ware abzulehnen, ohne dass wir dadurch in 
Abnahmeverzug kämen. 

 
(4) Soweit der Preis nicht einschließlich Verpackung 

vereinbart wurde, darf die Verpackung nur zum 
Selbstkostenpreis berechnet werden. 
Wiederverwendbare  Verpackungen  wie  Kisten, 
Behälter, usw. werden von uns franko an den 
Lieferanten zurückgegeben und sind zum vollen 
Rechnungswert gutzuschreiben. Sonstiges 
Verpackungsmaterial wie Holzwolle, Papier, usw. 
darf nicht berechnet werden. 

 
(5) Die  Sendungen  sind  auf Kosten der Lieferanten 

gegen Transportschäden zu versichern.  
 

(6) Der  Lieferant  ist  verpflichtet,  auf  allen 
Versandpapieren  und Lieferscheinen exakt unsere 
Bestellnummer- und Artikelnummer anzugeben; 
unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der 
Bearbeitung nicht von uns zu vertreten. 

 
 
§ 7 Mangelansprüche – Haftung 
 
(1) Bei Handelskäufen sind wir verpflichtet, die Ware 

innerhalb angemessener Frist auf etwaige Mängel 
hin zu  untersuchen; die Rüge ist rechtzeitig, 
sofern sie innerhalb einer Frist von 15 
Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder 
bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim 
Lieferanten eingeht. 

 
(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns 

ungekürzt zu; unabhängig davon sind wir 
berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu 
verlangen. In diesem Fall ist der Lieferant 
verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung 
erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Das 
Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung bleibt 
ausdrücklich vorbehalten. 

 
(3) Die Verjährungsfrist für Sachmangelhaftungs-

ansprüche beträgt 2 Jahre, gerechnet ab 
Gefahrübergang. 

 
(4) Das gesetzliche Rückgriffsrecht des Käufers kann 

nur durch Individualvereinbarung eingeschränkt 
oder ausgeschlossen werden. 

 
(5) Wir haften nicht für Schäden, die wir, unser 

gesetzlicher  Vertreter oder Erfüllungsgehilfe durch 
einfache Fahrlässigkeit verursacht hat. Dies gilt 
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs insbesondere aus Verzug, 
sonstiger Pflichtverletzung oder unerlaubter 
Handlung. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht 
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit und aus der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

 
(6) Der Lieferant haftet für alle Schäden, die er, ein 

gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfe durch 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht hat. 

 
§ 8 Produkthaftung – Freistellung – 
Haftpflichtversicherung 
 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden 

verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit 
von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist 
und er im Außenverhältnis selbst haftet. 
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(2) Der Lieferant verpflichtet sich, eine 

Produkthaftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von EURO 5 Mio. pro 
Personenschaden / Sachschaden - pauschal - zu 
unterhalten; stehen uns weitergehende 
Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese 
unberührt. 

(3) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im 
Sinne von Abs. (1) ist der Lieferant auch 
verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 
683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 
BGB zu erstatten, die sich aus der oder im 
Zusammenhang mit einer  von  uns  
durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt  
und Umfang der durchzuführenden 
Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten - 
soweit möglich und  zumutbar - unterrichten und 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Unberücksichtigt bleiben sonstige gesetzliche 
Ansprüche. 

 
§ 9 Schutzrechte 
 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im 

Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte 
Dritter verletzt werden. Dies gilt insbesondere auch 
für gewerbliche Schutzrechte wie Markenrechte 
etc. 

 
(2) Werden wir  von  einem Dritten  dieserhalb  in  

Anspruch genommen, so ist der Lieferant 
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern 
von diesen Ansprüchen  freizustellen; wir sind 
nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne 
Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche 
Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen 
Vergleich abzuschließen. 

 
(3) Die  Freistellungspflicht  des  Lieferanten  bezieht  

sich auf  alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch 
einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 

 
§ 10 Eigentumsvorbehalt – Werkzeuge – 
Geheimhaltung 
 
(1) An  Werkzeugen  behalten  wir  uns  das  

Eigentum  vor; der Lieferant ist verpflichtet, die 
Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der 
von uns bestellten Waren einzusetzen. Der 
Lieferant ist verpflichtet, die  uns gehörenden 
Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu 
versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns 
schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus 
dieser Versicherung  ab, wir nehmen die Abtretung 
hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an 
unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten sowie alle 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf 
eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige 
Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen. 

 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen 
Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen 
Unterlagen und Informationen strikt geheim zu 
halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer  
ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. 
Die  Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach 
Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn 
und soweit das in den überlassenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein 
bekannt geworden ist. 

 
§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
 
(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser 

Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, den Lieferanten auch an seinem 
Wohnsitzgericht zu verklagen. 

 
(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes 

ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 
§ 12 Anwendbares Recht  
 
(1) Für das Vertragsverhältnis gilt das deutsche 

Recht. Die  Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen.  

 
(2) Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz 

oder teilweise unwirksam sein, berührt dies die 
Gültigkeit der Bestimmung(en) bzw. des Vertrages 
im Übrigen nicht. 

 
 


